
Auf der Grundlage des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts 
und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG) wird 
dem Träger der Landschaftsplanung  ein gesetzliches 
Vorkaufsrecht eingeräumt.  

§ 36a LG (Gesetz) - Landesrecht NW 
 
 
Der Kreis Euskirchen hat hier zu beschlossen das ihm als Träger eingeräumte 
Vorkaufsrecht in Gebieten zu prüfen, die nach dem jeweils rechtkräftigen 
Landschaftsplan als  
FFH-Gebiete, 
Vogelschutzgebiete oder 
Naturschutzgebiete festgesetzt sind. 
 
Um festzustellen ob sich ein Flurstück in einem der o.g. Schutzgebiete befindet, 

können Sie im GisPortal des Kreises Euskirchen über  ein 
Flurstück über Gemarkungskennzeichen oder Adresse auswählen und anschließend 

über „Suchen“ und klicken auf  das entsprechende Gebiet im Kartenfenster 
angeigen lassen. 
 
Diese Information zum Vorkaufsrecht ist gebührenfrei. 
 
Sollten Sie feststellen, dass sich eine Fläche (oder Teilfläche) in den o.g. Schutz-
gebieten befindet, ist eine schriftliche Anfrage zum Vorkaufsrecht an den Kreis 
Euskirchen zu richten. 
 
Die an den Kreis Euskirchen gerichtete schriftliche Anfrage ist für den 
Erwerber der Fläche gebührenpflichtig. 
 
 


